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Das vorliegende Merkblatt schließt hier an und fasst Erfah-

rungen zusammen, die im Rahmen eines Modellprojektes zur 

Zertifizierung der Nachhaltigkeit der fischereilichen Bewirt-

schaftung an einem großen norddeutschen Maränensee nach 

der »Wildfisch-Richtlinie« des Verbandes Naturland gewonnen 

wurden. Es soll eine kompakte Erstinformation für Fischerei-

unternehmen und -behörden bieten, die sich für einen spezi-

fischen, auf den Einzelfall bezogenen Nachweis nachhaltiger 

Binnenfischerei interessieren. Weitere Informationen finden Sie 

unter nachfolgendem Link.

 

 

 

Einleitung 

Die Ausübung des Fischereirechts in offenen Binnengewässern ist 

in den Fischereigesetzen und -verordnungen der Bundesländer 

rechtlich verbindlich geregelt. Darunter fällt auch die Verpflich-

tung zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände 

(Hegepflicht). Eine nachhaltige Wirtschaftsweise ist aber nicht 

nur gesetzliche Verpflichtung, sondern liegt auch im eigenen 

Interesse der Binnenfischerei. Denn sie ist eine Voraussetzung 

für den Erhalt des Wertes des Fischereirechts und damit der 

Wirtschaftsgrundlage. Gleichzeitig erwarten Verbraucher nicht 

nur ein gesundes Lebensmittel, sondern zeigen zunehmend auch 

Interesse an der Art und Weise, wie die Fische gefangen werden 

und welche Auswirkungen die Fischerei ggf. auf die Gewässer im 

Allgemeinen und die Fischbestände im Besonderen hat.

Aber wie kann ein fischereilicher Bewirtschafter die Nachhaltig-

keit seiner Wirtschaftsweise belegen? Traditionell geschieht das 

durch Umsetzung von Bewirtschaftungs- und / oder Hegeplä-

nen, in denen verschiedene Aspekte und Methoden der fische-

reilichen Bewirtschaftung des jeweiligen Gewässers spezifisch 

dargestellt und durch die Fischereibehörde genehmigt werden. 

Ein derartiger Ansatz hat sich allgemein bewährt und etabliert. 

Gleichzeitig sind die landesrechtlichen Vorgaben für den Inhalt 

solcher Pläne auf die Umsetzung der Prinzipien einer guten 

fachlichen Praxis gerichtet. Das ist mit Blick auf die Anzahl und 

Vielfalt der fischereilich bewirtschafteten Binnengewässer der 

flächendeckend einzig realisierbare Weg und entspricht den 

klassischen Ansätzen z. B. in der Land- und Forstwirtschaft sowie 

Jagd. Konkrete Nachweise für die Nachhaltigkeit der nach den 

Plänen praktizierten fischereilichen Bewirtschaftung – also eine 

Überprüfung ihrer Auswirkungen im Einzelfall – gehen jedoch 

damit in der Regel nicht einher.

http://www.naturland.de/de/naturland/was-

wir-tun/fisch/nachhaltiger-fischfang.html
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Allgemeiner Ablauf bei 
einer Zertifizierung

Eine erfolgreiche Zertifizierung der Nachhaltigkeit der fischerei-

lichen Bewirtschaftung erfordert die Einbeziehung aller Fische-

reiberechtigten, von Fachbehörden, Verbänden sowie sonstigen 

am Gewässer aktiven Interessensgruppen. Empfehlenswert ist 

die Einrichtung eines begleitenden Gremiums aus Akteuren 

dieser Gruppen (Expertentisch), in dem Anlass, Zielstellung und 

wesentliche Eckpunkte einer Zertifizierung besprochen und ver-

einbart werden. Dann können die Auswahl des dafür am besten 

geeigneten Siegels einschließlich der damit in Zusammenhang 

stehenden Richtlinie und die Hinzuziehung eines Vertreters des 

Richtliniengebers erfolgen.

Entscheidende Basis und zentrales Element einer Zertifizierung 

ist die nachfolgende Erarbeitung und Aufstellung eines Bewirt-

schaftungsplans, der neben den fischereirechtlich verbindli-

chen Inhalten auch konkrete Indikatoren bzw. Kriterien zum 

Nachweis der nachhaltigen Wirtschaftsweise sowie spezielle 

Vorgaben gemäß der entsprechenden Zertifizierungs-Richtlinie 

enthält. In diesem Zusammenhang sind auch die Recherche 

und Zusammenstellung vorhandener Daten notwendig. Nach 

Konsolidierung des Bewirtschaftungsplans im begleitenden 

Gremium schließt sich die Kontrolle seiner Umsetzung bzw. die 

Überprüfung der darin dargestellten Festlegungen durch eine 

zugelassene unabhängige Kontrollstelle an. Dieser Schritt stellt 

die eigentliche Zertifizierung dar. In Abhängigkeit vom Ergebnis 

erfolgt dann die Erteilung des Siegels durch den Richtlinien-

geber. Nach den im erwähnten Modellprojekt erzielten Erfah-

rungen ist damit zu rechnen, dass der Prozess von der Bildung 

des begleitenden Gremiums bis zur erfolgreichen Zertifizierung 

1 — 2 Jahre dauern kann.

 

Zertifizierung und Siegel 

Ein solcher gewässerspezifischer Nachweis kann aus verschiede-

nen Gründen erwünscht sein. Dazu gehört z. B. der Erwerb eines 

Siegels zur Kennzeichnung von Produkten aus nachhaltiger 

Wirtschaftsweise. Derartige Siegel werden von verschiedenen 

Verbänden / Organisationen vergeben und reglementiert.

Bekanntestes Beispiel aus dem Bereich der marinen Fischerei 

ist der Marine Stewardship Council (MSC). Für Fischereien auf 

Binnenseen wurden Siegel neben dem MSC auch z. B. von Natur-

land und KRAV vergeben. Inhalt und Umfang der Kriterien zur 

Zertifizierung einer Fischerei unterscheiden sich teils deutlich 

und sind z. B. im Internet auf den Seiten der Richtliniengeber 

veröffentlicht. Voraussetzung für eine Zertifizierung und damit 

das Recht zur Nutzung eines Siegels ist insbesondere die Einhal-

tung der in den Richtlinien vorgegebenen Kriterien, was durch 

regelmäßige Kontrollen einer zugelassenen unabhängigen Kon-

trollstelle überprüft wird.

 

Beispiele für Nachhaltigkeitssiegel in der Fischerei:
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Nach erfolgreicher Zertifizierung finden regelmäßige (im Regel-

fall jährliche) Kontrollen des Unternehmens entsprechend der 

Vorgaben der jeweiligen Richtlinie statt.

Ein Verzeichnis von in Deutschland zugelassenen Kontrollstellen 

ist z. B. im Internet auf der Seite der Bundesanstalt für Landwirt-

schaft und Ernährung verfügbar.

http://www.ble.de/DE/08_Service/03/~
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Zentrales Element: 
Der Bewirtschaftungsplan

Der Inhalt eines Bewirtschaftungsplans im Zusammenhang mit 

einer angestrebten Zertifizierung orientiert sich neben den Vor-

gaben fischereirechtlicher Regelungen an den Richtlinien des 

angestrebten Siegels bzw. anlassbezogen an den besonderen 

Anforderungen des Projektes und stellt damit eine ganzheitliche, 

projektbezogene, umfassende Unterlage zur Fischerei am jewei-

ligen Gewässer dar. Üblich sind Angaben zu den nachfolgenden 

Punkten:

 ȞCharakteristik des / der Unternehmen 
(bewirtschaftete Fläche, Pachtdauer, Art der Bewirtschaftung)

 ȞCharakteristik des Gewässers (Fläche, mittlere und maximale Tiefe, 
Schichtungstyp, Nährstoffgehalt (Trophie), fischereilicher Seentyp)

 ȞGewässernutzung und -schutz (außer Fischerei, z. B. Schutzstatus und evtl. 
daraus resultierende Vorgaben für die fischereiliche Nutzung, Tourismus)

 ȞFischbestand 
(Artenzusammensetzung, Hauptwirtschaftsfischarten)

 ȞBisherige und geplante fischereiliche Bewirtschaftung im Rahmen 
der Prinzipien der guten fachlichen Praxis, u.a.

 • Fanggeräteeinsatz (Anzahl, Typ und Ausführung der Fanggeräte, 

Festlegungen der eingesetzten Maschenweiten, Stellorte, Stellzeiten 

und Markierung der Fanggeräte sowie ggf. Regelungen zum Einsatz 

der Fanggeräte in Schutzzonen),

 • Über rechtliche Vorgaben hinausreichende Schongebiete, Schonzei-

ten und Mindestmaße,

 • Fischbesatz (Besatzgrund, Herkunft, Mengen und Größen),

 • ggf. spezifische Regelungen zur Bewirtschaftung einzelner Arten 

(z. B. Wiedereinbürgerungsprogramme, spezielle Schutzerfordernisse 

einzelner Arten),

 • Maßnahmen zur Gewässerpflege und der fischereilichen Hege (z. B. 

Schutz der Uferzone, Entnahme unerwünschter Fischarten)

 ȞÜberwachung hinsichtlich von Rückständen und Kontaminanten in 
Fischen aus dem Gewässer (Schadstoffe)

 Ȟ Indikatoren für nachhaltige fischereiliche Bewirtschaftung der 
genutzten Bestände
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Spezifische Indikatoren für fischereiliche 
Nachhaltigkeit in der Binnenfischerei

Im Rahmen der Zertifizierung der Nachhaltigkeit der Fischerei 

im Modellprojekt wurden vier gewässerspezifische Indikatoren 

als Teil des Bewirtschaftungsplans entwickelt, die zur Beurteilung 

der Nachhaltigkeit dienen können:

1. Fischentnahme in Relation zur Ertragserwartung

2. Einheitsfang

3. nachhaltiger Dauerertrag

4. Altersstruktur

 

Grundidee dieses Vorgehens ist, dass diese Indikatoren in Ihrer 

Kombination eine stabile Bestandsentwicklung ohne die Notwen-

digkeit komplexer Bestandsmodellierungen anzeigen können. Die 

einzelnen Indikatoren bilden damit einen Ansatz zur Überprüfung 

der Nachhaltigkeit der gewählten Wirtschaftsweise und für ggf. 

notwendige Anpassungen. Ihre Anwendung erfordert fischerei-

wissenschaftliche Methoden und eine gezielte Datenerhebung. 

Im Bericht zum erwähnten Modellprojekt wird dies im Detail 

erläutert; einen kurzen Überblick gibt die Infobox auf den fol-

genden Seiten.
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3. Modellierung des nachhaltigen Dauerertrages für 
Hauptwirtschaftsarten und Vergleich mit den realisierten 
Entnahmemengen für diese Arten.

Der maximal nachhaltige Dauerertrag (MSY) von Beständen befisch-
ter Arten  ist derzeit der wichtigste Nachhaltigkeitsindikator in der 
internationalen Seefischerei (vgl. gemeinsame Fischereipolitik in 
der EU). Erträge bis zu diesem Grenzwert führen theoretisch nicht zu 
einer Gefährdung des Bestandes durch Überfischung. Zur Berechnung 
werden verschiedene Modelle verwendet, die teils umfangreiche und 
langfristige populationsspezifische Daten erfordern. Das für die in 
der Binnenfischerei typischen datenarmen Verhältnisse am ehesten 
geeignete Modell benötigt neben längeren Ertragsreihen mindestens 
konkrete Abschätzungen von Vermehrung, Wachstum und Sterblichkeit.

4. Alterszusammensetzung des Bestandes von Hauptwirtschaftsarten 
in Verbindung mit der Länge bei Erreichen der Geschlechtsreife.

Die Stabilität fischereilich genutzter Bestände hängt maßgeblich von 
einem ausreichend großen und altersmäßig gestaffelten Laichfischbe-
stand ab. Eine direkte Schätzung des Umfangs des Laicherbestandes 
und der Laicher-Rekrutierungs-Beziehung ist jedoch für viele Arten 
aufwendig. Alternativ können Längen-Häufigkeitsverteilungen im Fang 
in Kombination mit Informationen zum Eintritt der Geschlechtsreife 
zur Indikation der Zusammensetzung des Laichfischbestandes und 
seiner Beeinflussung durch Fischerei dienen. Dazu sind Fänge mit nicht 
größenselektiven Geräten (z. B. Multimaschenstellnetze) erforderlich.

InFoBox :

vorgeschlagene nachhaltigkeitsindikatoren 
in der Binnenfischerei

1. Verhältnis der jährlichen Gesamterträge zur Ertragserwartung 
für das Gewässer bei langjähriger Befischung im Rahmen des 
Ertragspotenzials.

Die fischereiliche Ertragsfähigkeit von Binnenseen (Bonität) wird 
neben der Zusammensetzung der Fischartengemeinschaft und der 
Art der Fischerei hauptsächlich von ihrer Morphologie und Nährstoff-
ausstattung (hier ermittelt über den Gesamtphosphorgehalt während 
der Frühjahrszirkulation) bestimmt. Sie lässt sich für die Gesamtheit 
der typischen fischereilichen Zielarten z. B. mit der für norddeutsche 
Seen entwickelten P-PP-F-Methode schätzen. Liegen die real erziel-
ten Fangergebnisse (Durchschnitt über mehrere Jahre) unterhalb des 
ermittelten Wertes für die Bonität, kann das als allgemeines Indiz für 
eine nachhaltige Bestandsnutzung unterhalb einer Überfischungsge-
fährdung gelten.

2. Veränderung des Einheitsfangs der Erwerbsfischerei für 
Hauptwirtschaftsarten.

Der Einheitsfang kann für verschiedene Fanggeräte der Erwerbsfische-
rei berechnet werden. Dabei wird das Fangergebnis für die hauptsäch-
lich mit dem jeweiligen Gerät befischten Arten auf eine standardisierte 
Einheit bezogen. Im Ergebnis erhält man Maßzahlen des Fangs für einen 
definierten Fangaufwand (z. B. Anzahl der Maränen auf 100 m Stellnetz-
länge mit Maschenweite 24 mm in 12 h). Durch diese Standardisierung 
sind Vergleiche über längere Zeiträume möglich, und Veränderungen 
im Einheitsfang können als relatives Maß für Bestandsveränderungen 
(relative Zu- oder Abnahme) der jeweiligen Arten genutzt werden.
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Erfassung von Daten zu den Beständen 

Der Nachweis der nachhaltigen Nutzung erfordert eine fachge-

rechte und standardisierte Datenerfassung. Eine wesentliche 

Basis dafür sind kontinuierlich geführte, vollständige und diffe-

renzierte Fang- und Besatzstatistiken der Fischerei, wozu auch 

eine Dokumentation des fischereilichen Fanggeräteeinsatzes 

gehört. Zusätzlich sind spezielle fischereiunabhängige Beprobun-

gen mit Methoden erforderlich, die zumindest für einzelne Arten 

eine geringere Größenselektivität als Geräte der Erwerbsfischerei 

aufweisen.

Einige der für die Indikatoren erforderlichen Daten können durch 

den Fischereibetrieb erfasst werden. Für andere Parameter 

sowie die anschließende Kalkulation der Indikatoren und eine 

Interpretation der Ergebnisse ist die Hinzuziehung von Experten 

erforderlich. In der folgenden Tabelle werden die maßgeblichen 

Daten aufgeführt, die im Zusammenhang mit den oben genann-

ten Indikatoren zu erheben sind.

notwendige Daten bzw. Parameter zur 
Anwendung der Indikatoren

Erhebung bzw. Beschaffung 
durch

Gewässerfläche und hypolimnische Fläche (ha) Fischereiunternehmen, Wasser- 
behörde, Fachbehörden

Gesamtphosphorgehalt während der 
Frühjahrszirkulation (mg/l)

Fachbehörden; im Regelfall aus 
wasserwirtschaftlichen Überwa-
chungsprogrammen verfügbar

Fanggeräteeinsatz je Monat: Gerätetyp (z. B. 
Reusen, Stellnetze, Zugnetze), Anzahl, ggf. 
Größe (Stellnetzlänge und Maschenweite), 
Einsatztage

Fischereiunternehmen

Ertrag unterteilt nach Monat, Fischart und 
Fanggerät

Fischereiunternehmen

Angelerlaubnisscheine: Anzahl und erzielte 
Erträge nach Arten (Jahreswerte)

Fischereiunternehmen

Längenfrequenz im Fang Fischereiunternehmen

Besatz (Notwendigkeit, Art, Menge, Größe, 
Herkunft)

Fischereiunternehmen

Längen- und Altersfrequenzen im Bestand Experten

Wachstum und Sterblichkeit Experten

Mittleres Alter bei Eintritt der Geschlechtsreife Experten
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Was kostet eine Zertifizierung 
der Nachhaltigkeit?

Das ist die am häufigsten gestellte Frage von Fischereiunter-

nehmen, die sich für eine Zertifizierung interessieren. Und sie 

ist leider nicht pauschal zu beantworten. Zu unterscheiden ist 

im Grundsatz zwischen

1. einmaligen Kosten der Erstzertifizierung,

2. laufenden Kontrollkosten und Gebühren für 
die Nutzung eines Siegels sowie

3. regelmäßigen Kosten für Datenbeschaffung, 
Datenmanagement, Berechnung von Indikatoren.

Nach den Erfahrungen im Modellprojekt ist davon auszuge-

hen, dass die erstmalige Zertifizierung einmalig bis zu 3.000 € 

je Betrieb kosten kann. Sofern sich mehrere Unternehmen 

zusammenschließen und eine »kollektive Aktion« durchfüh-

ren, bestehen dafür potenziell anteilige Fördermöglichkeiten 

aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (bis zu 50 %). 

Aufwendungen für unabhängige Kontrollen in den Folgejahren 

und umsatzabhängige Lizenzgebühren des Inhabers des Siegels 

können sich in der Summe auf 500 — 1.000 € je Jahr und Betrieb 

belaufen; eine öffentliche Förderung ist hier ausgeschlossen. 

Hinzu kommen individuell sehr unterschiedliche Aufwendungen 

für Datenbeschaffung, -aufbereitung und -auswertung z. B. im 

Zusammenhang mit der Erstellung und späteren Fortschreibung 

des Bewirtschaftungsplans oder der Kalkulation und Bewertung 

der Indikatoren im Zusammenhang mit den Kontrollen. Hierzu 

gehören u.a. fischereiunabhängige Beprobungen der Bestände, 

zentrale Dokumentation und Auswertung von Fang- und Auf-

wandsstatistiken der Erwerbs- und Angelfischerei und Berech-

nungen der Indikatoren. Die dabei anfallenden Kosten sind vor 

allem abhängig von der eventuellen Verfügbarkeit entsprechen-

der Daten aus anderen Vorhaben (z. B. öffentliches Monitoring 

im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie oder 

der FFH-Richtlinie) und der Möglichkeit und Bereitschaft des 

Fischereibetriebs, sich aktiv an der Datenerhebung zu beteiligen. 

Zumindest bei der Berechnung und Bewertung der Indikatoren 

ist jedoch eine Hinzuziehung von Experten unumgänglich. Im 

Rahmen des erwähnten Modellprojekts konnten noch nicht alle 

nachgelagerten Abläufe erprobt werden, weshalb die konkreten 

Kosten für diese Positionen nur unter Vorbehalt abschätzbar sind. 

Bei optimaler Datenverfügbarkeit und Übernahme von Eigenleis-

tungen durch den Fischereibetrieb sollten die in einem Zeitraum 

von 5 Jahren anfallenden Kosten für durch Experten zu erbrin-

gende Leistungen auf wenige Tausend Euro beschränkt bleiben.

Werden neben der Kalkulation und Interpretation der Indikatoren 

auch die fischereiunabhängigen Beprobungen sowie die weite-

re Datenerfassung, Haltung und Auswertung extern vergeben, 

ist für den genannten Zeitraum mit weiteren Kosten von etwa 

5.000 — 10.000 € zu rechnen, die bei mehreren teilnehmenden 

Fischereibetrieben entsprechend anteilig zu tragen wären.
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Ansprechpartner bei der Planung, 
Datenerhebung und Durchführung 
einer Zertifizierung 
 

 Ȟoberste und obere Fischereibehörden der Bundesländer

 Ȟggf. örtlich zuständige naturschutzbehörden

 ȞBundesamt für Landwirtschaft und Ernährung 
(Liste von Kontrollstellen: http://www.ble.de/DE/08_Service/03/~)

 ȞRichtliniengeber

 ȞFischereisachverständige, Planungsbüros

 ȞEinrichtungen der angewandten Fischereiforschung 

 Ȟam Gewässer tätige naturschutzverbände oder sonstige Verbände 
und Einrichtungen mit besonderem Regionalbezug (z. B. für Gebiets-
management, Tourismus usw.)

Prinzipielles Ablaufschema einer 
Zertifizierung nachhaltiger Fischerei

Information / Abstimmung mit fischereilichen und sonstigen 
Interessengruppen & Fachbehörden

�
Auswahl Güte- bzw. Prüfsiegel

�
Bildung eines begleitenden Gremiums 

(Interessengruppen, Fachbehörden, Fischereiexperten)

�
Analyse Zertifizierungsrichtlinie, Zusammentragen und Auswertung 

vorhandener Daten, Planung künftiger Datenerhebung

�
Erstellung Bewirtschaftungsplan, Auswahl der Indikatoren und 

weiterer Vorgaben für die nachhaltige Bewirtschaftung

�
Umsetzung Bewirtschaftungsplan                      Fortlaufende Datenerhebung

� 
Prüfung des Bewirtschaftungsplans und 

der Umsetzung durch Kontrollstelle

� 
Zertifizierung, Erteilung Prüfsiegel, 

künftige Betriebskontrollen

� �
 

Künftige Betriebskontrollen
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